
 
Besondere Teilnahmebedingungen 
 
 
1. Titel, Termine & Kosten 
1.1 Titel: Tuning Salon Chemnitz 
Termin:  19. - 21.02.2010 
 
Veranstalter:  Event- und Messegesellschaft 
 Chemnitz mbH 
 Messeplatz 1, 09116 Chemnitz 

 

 
Ort:  Messe Chemnitz / Halle 2 
 Messeplatz 1, 09116 Chemnitz 
 
Öffnungszeiten 
Aussteller:  9 – 19 Uhr 
 
Öffnungszeiten 
Besucher:  10 – 18 Uhr 
 
Anmeldeschluss:  31.01.2010 
 
 
Flächenmiete: 
Komplettstand: bis 29m² 60,-€/m² 
 30 bis 99m² 50,-€/m² 
 ab 100m² 40,-€/m² 
  
Technische Gebühr: 98,- € 
 
Aufbau:  17.02.2010, 08.00 – 20.00 Uhr 
 18.02.2010, 08.00 – 22.00 Uhr 
Abbau:  21.02.2010, 19.00 – 22.00 Uhr 
 22.02.2010, 08.00 – 12.00 Uhr 
 
Die Mindesttiefe der Stände beträgt 3 m. 
Die Mindeststandgröße beträgt 6m². 
 
1.2 Mehrwertsteuer 
Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich gesetzli-
cher Mehrwertsteuer. 
 
1.3 Standflächenmiete 
Die Preise für die Nettoflächenmiete entnehmen Sie bitte 
Punkt 1.1. 
 
1.4 Zuschläge für Eck-, Kopf und Blockstand 
Der m²-Preis der Flächenmiete (siehe Punkt 1.1) erhöht sich 
um 5,- €/m² für Eckstand (2 Seiten offen), ab 12 m² 
 8,- €/m² für Kopfstand (3 Seiten offen), ab 32 m² 
 10,- €/m² für Blockstand (4 Seiten offen), ab 48 m² 
 
1.5 AUMA-Beitrag 
Für den Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen 
Wirtschaft e.V. (AUMA) wird bei allen Veranstaltungen ein 
Beitrag von 0,30 € zzgl. MwSt. pro qm berechnete Fläche 
(für Freigelände 0,15 € zzgl. MwSt.) mit der jeweiligen Ge-
samtrechnung erhoben. 
 
1.6 Die Technische Gebühr wird pro Stand erhoben. 
Die Höhe der Kosten siehe Punkt 1.1. 
Die Technische Gebühr beinhaltet: 
� Müllentsorgung (kein Sondermüll) 
� Grundeintrag in das Messeverzeichnis (siehe Punkt 3) 
� Ausstellerausweise (siehe Punkt 2) 
� 1 Parkausweis (PKW) 
� Internet-Linkeintrag mit Firma und Standnummer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 Komplettstand 
Das Komplettstandangebot enthält die Standmiete, Stroman-
schluss (2 KW inkl. Stromverbrauch), Standbegrenzungs-
wände, Teppich, techn. Gebühr und den AUMA-Beitrag. 
 
1.8 Service-Leistungen 
(1) In allen Mietpreisen inbegriffen sind: 
� allgemeine Hallenbeleuchtung 
� Beheizung/Belüftung der Hallen 
� allgemeine Bewachung der Messehallen 
    (keine Standbewachung!) 
� allgemeine Hallenreinigung (keine Standreinigung!) 
� Sanitätsdienst während der Veranstaltung 
(2) Trennwände und Standbau sind im Flächenmietpreis 
nicht enthalten und müssen auf Kosten des Ausstellers 
separat über die Ausstelleranmeldung oder das Formular in 
der Aussteller-Servicemappe bestellt werden. 
(3) Der Aussteller kann weitere Service-Leistungen für sei-
nen Stand mittels Bestellformular (in Ausstellerservice-
mappe) bei dem Veranstalter bestellen. Die Servicemappe 
wird dem Aussteller rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn 
zugeschickt. Soweit der Aussteller Service-Leistungen beauf-
tragt hat, gehen Miete bzw. Einrichtung und Verbrauch zu 
seinen Lasten. 
(4) Die durch Vermittlung und mit Zustimmung des Veranstal-
ters beauftragten Firmen für Materialvermietung und Installa-
tion sind befugt, ihre Leistungen unter Einhaltung der vom 
Veranstalter bekannt gegebenen Preise dem Aussteller 
direkt in Rechnung zu stellen. 
 
1.9 Frühbucherrabatt 
Aussteller, die sich bis zum Frühbucher-Stichtag anmelden, 
erhalten einen einmaligen Frühbucherrabatt von 10 % auf 
den Flächenmietpreis. Bedingung ist, dass der Aussteller die 
Anzahlungssumme (20 % der Flächenmiete siehe Pkt. 3.4. 
Absatz 2 der allgemeinen Teilnahmebedingungen) bis zum 
Stichtag des Frühbucherrabattes jedoch spätestens mit 
Ablauf des Zahlungsziels der jeweiligen Rechnung an den 
Veranstalter überwiesen hat. 
 
2. Ausstellerausweise 
Für bis zu 20 m² gemietete Standfläche stehen dem Ausstel-
ler 2 kostenfreie Ausstellerausweise zu; pro weitere ange-
fangene 10 m² Standfläche jeweils 1 kostenfreier Aussteller-
ausweis (max. 15 Stück). Zusätzliche Ausstellerausweise 
können bei Bedarf zum Preis von 15,00 Euro (inkl. MwSt.) 
pro Stück beim Veranstalter bestellt werden. Ausstelleraus-
weise sind nur während der Veranstaltung und während der 
Auf- und Abbauzeiten gültig. 
 
3. Messeverzeichnis 
Der Eintrag in das Messeverzeichnis ist Bestandteil der 
Anmeldung. Der Aussteller ist zu einem Grundeintrag im 
alphabetischen Ausstellerverzeichnis verpflichtet. Der Ein-
trag umfasst 3 Zeilen im alphabetisch geordneten Aus-
stellerverzeichnis. 
 
Die Besonderen Teilnahmebedingungen gelten nur in Ver-
bindung mit den Allgemeinen 
Teilnahmebedingungen des 
Veranstalters. 
 

 



 


